22. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Genehmigungsregelung für Endlagerungseinrichtungen für radioaktive Abfälle


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALAGENTUR FÜR NUKLEARKONTROLLE


22. APRIL 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Genehmigungsregelung für Endlagerungseinrichtungen für radioaktive Abfälle


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Artikels 108 der Verfassung;

	Aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1994 über den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und über die Föderalagentur für Nuklearkontrolle, der Artikel 3, 15, 16, 17 und 30quater;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 zur Festlegung einer allgemeinen Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. Oktober 2009 zur Festlegung der Beträge und der Zahlungsweise der in Anwendung der Vorschriften in Bezug auf den Schutz gegen ionisierende Strahlungen erhobenen Gebühren;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. November 2011 zur Festlegung von Sicherheitsvorschriften für kerntechnische Anlagen;

	Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 11. Oktober 2023 in Anwendung von Artikel 33 des Euratom-Vertrags;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. Oktober 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses des Staatssekretärs für Haushalt vom 15. November 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 75.802/16 des Staatsrates vom 2. April 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;


	In der Erwägung, dass die Unterbringung radioaktiver Abfälle in einer Endlagerungseinrichtung aufgrund der Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom eine zulassungspflichtige Tätigkeit darstellt;

	In der Erwägung, dass die Errichtung und der Betrieb einer Endlagerungseinrichtung für radioaktive Abfälle unter die Anwendung der Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle fallen;

	In der Erwägung, dass durch das Gesetz vom 3. Juni 2014 zur Abänderung von Artikel 179 des Gesetzes vom 8. August 1980 über die Haushaltsvorschläge 1979-1980 im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in innerstaatliches Recht die Richtlinie 2011/70/Euratom vom 19. Juli 2011 umgesetzt wird und dass daher die Festlegung einer nationalen Politik für die langfristige Entsorgung radioaktiver Abfälle erforderlich ist;

	In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 28. Oktober 2022 zur Einführung des ersten Teils der nationalen Politik für die langfristige Entsorgung hochradioaktiver und/oder langlebiger radioaktiver Abfälle und zur Verdeutlichung des schrittweisen Verfahrens zur Einführung der anderen Teile dieser nationalen Politik;

	In der Erwägung, dass die Errichtung einer Endlagerungseinrichtung für radioaktive Abfälle ein Projekt darstellt, dass unter die Anwendung der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten fällt;

	In der Erwägung, dass Belgien das Gemeinsame Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle, abgeschlossen in Wien am 5. September 1997, ratifiziert hat;

	In der Erwägung, dass die Internationale Atomenergie-Organisation Sicherheitsvorschriften für die Endlagerung radioaktiver Abfälle erstellt hat;

	Aufgrund der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Rates für ionisierende Strahlungen vom 10. Mai 2023;

	Auf Vorschlag des Ministers des Innern und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:



KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten die Begriffsbestimmungen von Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 zur Festlegung einer allgemeinen Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen.

	Ergänzend zu diesen Begriffsbestimmungen gelten für die Anwendung des vorliegenden Erlasses folgende Begriffsbestimmungen:

	1. allgemeine Ordnung: allgemeine Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen, festgelegt durch den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2001,

	2. Endlagerung: Einlagerung radioaktiver Abfälle in einer Anlage ohne die Absicht einer Rückholung, jedoch unbeschadet der Möglichkeit, Abfälle gegebenenfalls gemäß den in den nationalen Politiken festgelegten Modalitäten, wie im Gesetz vom 8. August 1980 über die Haushaltsvorschläge 1979-1980 festgelegt, zurückzuholen,

	3. Betriebszeitraum: Zeitraum während der Lebensdauer einer Endlagerungseinrichtung für radioaktive Abfälle oder einer ihrer Anlagen, der die Bau-, Betriebs- und Verschlussphase umfasst. Er beginnt mit der Ausstellung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung und endet, wenn die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung für den Übergang zur Kontrollphase bestätigt wird,

	4. Bauphase: Phase des Betriebszeitraums, in der die Bauarbeiten des Endlagers durchgeführt werden,

	5. Betriebsphase: Phase des Betriebszeitraums, in der die Einlagerung radioaktiver Abfälle erfolgt und die mit Beginn der Verschlussphase endet,

	6. Verschlussphase: Endphase des Betriebszeitraums, in der die abschließenden technischen oder sonstigen Arbeiten durchgeführt werden, um alle Zugänge zu verschließen und so die passive Sicherheit der Anlage langfristig zu gewährleisten,

	7. Nachbetriebsphase: an den Betriebszeitraum anschließender Zeitraum. Er beginnt mit der Kontrollphase und reicht über die Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung hinaus,

	8. Kontrollphase: Anfangsphase der Nachbetriebsphase zur Überprüfung der Elemente, die die Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung rechtfertigen. Diese Phase beginnt nach der Verschlussphase und endet mit der Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung,

	9. Phase nach der Genehmigung: diese Phase folgt auf die Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung,

	10. Lagereinheiten desselben Typs: Lagereinheiten gleicher Bauart, die für dieselbe Kategorie von Abfällen bestimmt sind und mit denselben Materialien und Bauverfahren erbaut wurden,

	11. Endlager: Anlage, deren Hauptzweck die Endlagerung ist,

	12. repräsentative Person: Einzelperson, die eine Dosis erhält, die für eine höher exponierte Person einer Bevölkerungsgruppe repräsentativ ist, mit Ausnahme von Personen mit extremen oder außergewöhnlichen Lebensgewohnheiten,

	13. Referenzwert: Vergleichswert, anhand dessen eine Größenordnung akzeptabler Auswirkungen festgelegt werden kann, ohne vorwegzunehmen, dass ein höherer Wert akzeptiert werden kann,


	Art. 2 - Anwendungsbereich

	Vorliegender Erlass gilt für alle Arten von Endlagerungseinrichtungen für feste radioaktive Abfälle, die von der NERAS auf der Grundlage von Artikel 179 des Gesetzes vom 8. August 1980 über die Haushaltsvorschläge 1979-1980 verwaltet werden müssen, unabhängig davon, ob sich die zur Einrichtung gehörenden Endlager ober- oder unterirdisch befinden.

	Mit vorliegendem Erlass wird die Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom teilweise umgesetzt.

	Mit vorliegendem Erlass wird die Richtlinie 2014/87/Euratom des Rates vom 8. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/71/Euratom über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen teilweise umgesetzt.


KAPITEL 2 - Genehmigungsregelung


Abschnitt 1 - Errichtungs- und Betriebsgenehmigung


	Art. 3 - Genehmigung

	§ 1 - Die Endlagerung radioaktiver Abfälle darf nur in den von Uns gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses genehmigten Einrichtungen stattfinden.

	§ 2 - In der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung wird unter anderem Folgendes festgelegt:

	1. die vom Betreiber während der verschiedenen Phasen und Zeiträume einzuhaltenden Bedingungen,

	2. die auf die Endlagerung zurückzuführende Dosisbeschränkung. Bis zur Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung darf der Wert dieser Dosisbeschränkung in keinem Fall mehr als 0,3 mSv/Jahr für eine repräsentative Person betragen. Durch diese Dosisbeschränkung muss gewährleistet werden, dass der Dosisgrenzwert für die Summe der Dosen, denen dieselbe Einzelperson infolge aller zugelassenen Tätigkeiten ausgesetzt ist, eingehalten wird. Nach dem im Sicherheitsbericht angegebenen Zeitraum wird der Wert dieser Dosisbeschränkung ein Referenzwert.

	Die Agentur kann Uns eine restriktivere Dosisbeschränkung für die Bedingungen der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung vorschlagen.

	Die Agentur bestimmt die Kriterien für die Beurteilung der langfristigen Sicherheit von Endlagerungen, die sich über die Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung hinaus erstrecken,

	3. die Häufigkeit der regelmäßigen Überprüfungen der Sicherheit.

	Die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung kann auch zusätzliche Bedingungen in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmer, der Bevölkerung und der Umwelt sowie die Sicherheit enthalten.

	§ 3 - Die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung kann von Uns von einem Betreiber auf einen anderen übertragen werden.

	Der Übernahmekandidat schickt den Antrag auf Übertragung zusammen mit der Zustimmung des derzeitigen Betreibers und der Zustimmung der NERAS per Einschreibebrief an die Agentur. Die Agentur bestätigt den Empfang.

	Artikel 11 findet Anwendung, wenn die Agentur der Meinung ist, dass eine Änderung der Genehmigungsbedingungen erforderlich ist. Artikel 10 findet Anwendung, wenn der Vorschlag zur Übertragung Änderungen einer genehmigten Einrichtung umfasst.

	Die Agentur trifft binnen einer Frist von dreißig Kalendertagen ab Empfang des Antrags auf Übertragung eine Entscheidung.

	Ist die Agentur der Meinung, dass der Übernahmekandidat nicht in der Lage ist, den Genehmigungsbedingungen und den Bestimmungen der Vorschriften in Bezug auf den Strahlenschutz nachzukommen, setzt sie den Übernahmekandidaten per Einschreibebrief binnen derselben Frist davon in Kenntnis und weist ihn darauf hin, dass er das Recht hat, binnen dreißig Kalendertagen ab der Inkenntnissetzung angehört zu werden.

	Nachdem die Agentur überprüft hat, dass der Übernahmekandidat in der Lage ist, die Bedingungen der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung einzuhalten, erstellt sie einen Bericht für den für Inneres zuständigen Minister. Unsere Entscheidung, die in Form eines Erlasses getroffen wird, wird von dem für Inneres zuständigen Minister gegengezeichnet.



	Art. 4 - Zu erteilende Auskünfte und beizubringende Unterlagen

	§ 1 - Der Antrag auf Genehmigung wird in ausdruckbarer elektronischer Form an die Agentur gerichtet, nachdem er von einem zugelassenen Sachverständigen für physikalische Kontrollen der Klasse I geprüft und gebilligt wurde. Er umfasst folgende Auskünfte und Unterlagen:

	1. Identität des Betreibers: Gesellschaftsname, Gesellschafts-, Verwaltungs- und Betriebssitz, Name und Vorname des Leiters der Einrichtung und, falls die NERAS nicht der Betreiber ist, den Nachweis dass diese Einrichtung ihm den Betrieb der Einrichtung anvertraut hat,

	2. Art und Zweck der Einrichtung, Standort und allgemeine Beschreibung der Einrichtung,

	3. Eigenschaften des Standorts und seiner Umgebung zum Zeitpunkt des Antrags, wobei der ursprüngliche Referenzzustand beschrieben wird,

	4. geplanter Phasenablauf, einschließlich Dauer der Zeiträume und Phasen,

	5. Verpflichtung, eine Versicherungspolice zur Deckung der zivilrechtlichen Haftung auf dem Gebiet der Kernenergie abzuschließen,

	6. Sicherungsplan, in dem die Maßnahmen und Mittel beschrieben werden, die im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherung der Einrichtung und der darin befindlichen radioaktiven Abfälle eingesetzt werden,

	7. Sicherheitsbericht, der den Betriebszeitraum und die Nachbetriebsphase einschließlich der Phase nach der Genehmigung abdeckt und mindestens folgende Elemente enthält:

	a) Ziele und Grundsätze für den Schutz von Personen und der Umwelt und die Sicherheit der Einrichtung,

	b) Politik und Strategie für den Schutz von Personen und der Umwelt und die Sicherheit der Einrichtung,

	c) detaillierte Beschreibung der Einrichtung und der Aktivitäten, die dort stattfinden werden,

	d) Eigenschaften des Standorts und seiner Umgebung,

	e) Beschreibung des Managementsystems,

	f) Eigenschaften der einzulagernden radioaktiven Abfälle sowie Zulässigkeitskriterien und Beschreibung des Verfahrens, mit dem nachgewiesen wird, dass die Abfälle diese Kriterien erfüllen,

	g) Beschreibung des Strahlenschutzes, insbesondere der Maßnahmen und Mittel, die im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen von Kapitel III der allgemeinen Ordnung eingesetzt werden,

	h) Beurteilung der Sicherheit,

	i) Beschreibung des internen Notfallplans,

	j) Beschreibung des Monitoringprogramms,

	8. gegebenenfalls die Entscheidung der Agentur über den Antrag auf Ausnahme von den Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6.1bis.2 der allgemeinen Ordnung,

	9. gemäß Artikel 6.1bis.1 der allgemeinen Ordnung einen UVP-Bericht oder ein Screening-Dokument und die in Artikel 6.1bis.3 § 2 der allgemeinen Ordnung erwähnte Stellungnahme der Agentur,

	10. wenn Artikel 37 des Euratom-Vertrags anwendbar ist, eine Mitteilung mit den "allgemeinen Angaben", wie in der Empfehlung 2010/635/Euratom der Europäischen Kommission vom 11. Oktober 2010 über die Anwendung des Artikels 37 des Euratom-Vertrags bestimmt.

	§ 2 - Die Agentur bestimmt je nach Art der Endlagerungseinrichtung spezifische Erwartungen hinsichtlich des Inhalts des Sicherungsplans, des Sicherheitsberichts und des UVP-Berichts.


	Art. 5 - Verfahren

	Das in den Artikeln 6.1 und 6.3 bis 6.8 der allgemeinen Ordnung vorgesehene Verfahren ist anwendbar.


Abschnitt 2 - Bestätigung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung


	Art. 6 - Abnahme

	Der Betreiber organisiert die Abnahme der Einrichtung oder eines Teils der Einrichtung gemäß den Bestimmungen von Artikel 23.1.5 Buchstabe b) Nr. 4 der allgemeinen Ordnung.

	Vor Einbringung von radioaktiven Abfällen in die Einrichtung, für die die Genehmigung beantragt wird, führt die Agentur auf Antrag und auf Kosten des Betreibers eine Sicherheitsbeurteilung der Abnahme durch. Der Betreiber legt der Agentur die Berichte und Unterlagen vor, die es ermöglichen, die Konformität der Einrichtung oder eines Teils der Einrichtung mit den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses, der allgemeinen Ordnung und des Königlichen Erlasses vom 30. November 2011 zur Festlegung von Sicherheitsvorschriften für kerntechnische Anlagen sowie mit dem fortgeschriebenen Sicherheitsbericht und dem fortgeschriebenen Sicherungsplan zu ermitteln.

	Im Rahmen der Überwachung der Sicherheit kann die Agentur bei den Verkäufern, Lieferanten, Herstellern, Subunternehmern und Sachverständigen, auf die der Betreiber bei der Planung und Errichtung der Einrichtung zurückgreift, Audits durchführen.

	Auf der Grundlage der Sicherheitsbeurteilung erstellt die Agentur einen Abnahmebericht.

	Wenn die Agentur keinen vollkommen günstigen Abnahmebericht erstellen kann, setzt die Agentur vorher den Betreiber davon in Kenntnis und weist ihn darauf hin, dass er das Recht hat, binnen dreißig Kalendertagen ab der Notifizierung angehört zu werden.

	Falls der Antragsteller sein Recht, angehört zu werden, ausüben möchte, teilt er dies der Agentur spätestens am fünfzehnten Tag nach der Notifizierung schriftlich mit.


	Art. 7 - Beginn der Inbetriebnahme

	§ 1 - Die Agentur übermittelt dem für Inneres zuständigen Minister unverzüglich den günstigen Abnahmebericht und einen Entscheidungsvorschlag. Dieser Minister schlägt Uns daraufhin vor, die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung für die Einrichtung oder einen Teil der Einrichtung zu bestätigen.

	§ 2 - Die Inbetriebnahme der Einrichtung oder eines Teils der Einrichtung kann nicht stattfinden, solange Wir die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung für die Einrichtung oder diesen Teil der Einrichtung nicht bestätigt haben.

	Unsere Entscheidung wird gemäß Artikel 6.8 der allgemeinen Ordnung notifiziert und veröffentlicht.

	§ 3 - Das in den Artikeln 6 und 7 § 1 bis § 2 vorgesehene Verfahren wird für alle neuen Typen von Lagereinheiten angewandt.

	§ 4 - Die Inbetriebnahme von Lagereinheiten desselben Typs wie jene, die bereits Gegenstand des in den Paragraphen 1 und 2 vorgesehenen Verfahrens waren, wird genehmigt, nachdem die Agentur gemäß dem in Artikel 6 vorgesehenen Verfahren einen vollkommen günstigen Abnahmebericht erstellt hat. Die Erlaubnis, Lagereinheiten desselben Typs zu betreiben, wird im Belgischen Staatsblatt anhand einer Mitteilung der Agentur veröffentlicht.


Abschnitt 3 - Verschlussphase, Kontrollphase und Änderungen der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung


	Art. 8 - Verschlussphase

	§ 1 - Der Antrag auf Genehmigung für den Übergang zur Verschlussphase einer Einrichtung oder einer ihrer Anlagen wird vom Betreiber und auf Kosten des Betreibers in ausdruckbarer elektronischer Form bei der Agentur eingereicht, nachdem er von einem zugelassenen Sachverständigen für physikalische Kontrollen der Klasse I geprüft und gebilligt wurde. Dieser Antrag enthält den fortgeschriebenen Sicherheitsbericht und den fortgeschriebenen Sicherungsplan.

	Wenn das Ende der Verschlussphase binnen fünf Jahren nach Ausstellung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung vorgesehen ist, kann der Antrag auf Übergang zur Verschlussphase gleichzeitig mit dem Antrag auf Errichtungs- und Betriebsgenehmigung eingereicht werden, wobei beide Anträge in einer einzigen Akte zusammengeführt werden.

	Die Agentur untersucht den Antrag und beantragt die vorläufige Stellungnahme des Wissenschaftlichen Rates gemäß dem in Artikel 6.3.1 § 1 der allgemeinen Ordnung vorgesehenen Verfahren.

	Das öffentliche Untersuchungsverfahren wird wie in Artikel 6.3.1 § 2 der allgemeinen Ordnung vorgesehen eingeleitet und die Agentur holt die Stellungnahmen gemäß dem in den Artikeln 6.3.4 und 6.4 der allgemeinen Ordnung vorgesehenen Verfahren ein.

	Sobald die Agentur über die Ergebnisse der öffentlichen Untersuchung und die Stellungnahmen verfügt, erstellt sie einen zusammenfassenden Bericht und beantragt die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Rates gemäß dem in Artikel 6.6 der allgemeinen Ordnung vorgesehenen Verfahren.

	Binnen dreißig Kalendertagen nach Empfang der endgültigen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Rates legt die Agentur dem für Inneres zuständigen Minister die vollständige Akte vor, einschließlich eines Entscheidungsvorschlags und der endgültigen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Rates sowie gegebenenfalls eines Vorschlags der Bedingungen für den Übergang zur Verschlussphase.

	Wenn die Entscheidung von der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Rates abweicht, werden im Erlass ausdrücklich die Gründe vermerkt, weshalb von der Stellungnahme abgewichen wird.

	Auf Vorschlag des für Inneres zuständigen Ministers können Wir entscheiden, eine Genehmigung für den Übergang zur Verschlussphase einer Einrichtung oder einer ihrer Anlagen auszustellen und gegebenenfalls die Bedingungen der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung zu ergänzen oder zu ändern.

	Die Arbeiten zum Verschluss einer Einrichtung oder einer ihrer Anlagen dürfen nicht beginnen, solange Wir die Genehmigung für den Übergang zur Verschlussphase für die Einrichtung oder eine ihrer Anlagen nicht bestätigt haben.

	§ 2 - Diese Entscheidung wird gemäß Artikel 6.8 der allgemeinen Ordnung notifiziert und veröffentlicht.


	Art. 9 - Abschluss der Verschlussphase und Übergang zur Kontrollphase

	§ 1 - Der Betreiber organisiert die Abnahme der Einrichtung oder einer ihrer Anlagen nach Abschluss der Verschlussphase gemäß den Bestimmungen von Artikel 23.1.5 Buchstabe b) Nr. 4 der allgemeinen Ordnung.

	Der Antrag auf Übergang zur Kontrollphase wird vom Betreiber und auf Kosten des Betreibers in ausdruckbarer elektronischer Form bei der Agentur eingereicht. Dieser Antrag enthält den fortgeschriebenen Sicherheitsbericht und den fortgeschriebenen Sicherungsplan. Die Agentur führt eine Sicherheitsbeurteilung der Abnahme durch und erstellt einen Abnahmebericht.

	Wenn die Agentur keinen vollkommen günstigen Abnahmebericht erstellen kann, setzt die Agentur vorher den Betreiber davon in Kenntnis und weist ihn darauf hin, dass er das Recht hat, binnen dreißig Kalendertagen ab der Notifizierung angehört zu werden.

	Falls der Antragsteller sein Recht, angehört zu werden, ausüben möchte, teilt er dies der Agentur spätestens am fünfzehnten Tag nach der Notifizierung schriftlich mit.

	Die Agentur übermittelt dem für Inneres zuständigen Minister unverzüglich den günstigen Abnahmebericht und einen Entscheidungsvorschlag. Dieser Minister schlägt Uns daraufhin vor, die Genehmigung für den Übergang zur Kontrollphase für die Einrichtung oder eine ihrer Anlagen zu bestätigen.

	Die Kontrollphase der Einrichtung oder einer ihrer Anlagen darf nicht beginnen, solange Wir die Genehmigung für den Übergang zur Kontrollphase für die Einrichtung oder eine ihrer Anlagen nicht bestätigt haben.

	§ 2 - Diese Entscheidung wird gemäß Artikel 6.8 der allgemeinen Ordnung notifiziert und veröffentlicht.


	Art. 10 - Änderung der Einrichtung

	Jede Änderung einer Einrichtung, die nach Ansicht der Agentur potenzielle Auswirkungen auf den Strahlenschutz und die Sicherheit hat, muss der Agentur gemeldet werden.

	Die Agentur erstellt eine technische Regelung, in der die zu meldenden Änderungen der Einrichtung und die Kriterien und Modalitäten für die Meldung festgelegt sind. Diese Meldung umfasst mindestens eine detaillierte Beschreibung der geplanten Änderung und eine Beurteilung der radiologischen Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, die Bevölkerung und die Umwelt sowie eine Beurteilung der Auswirkungen auf den Sicherungsplan.

	Die Agentur entscheidet, ob diese Änderung Gegenstand einer Änderung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung sein muss. Gegebenenfalls kann die Agentur verlangen, dass Elemente des ursprünglichen Antrags aktualisiert werden.

	Wenn die Agentur entscheidet, dass die Änderung nicht Gegenstand einer Änderung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung sein muss, wird der Änderungsentwurf vom Dienst für physikalische Kontrolle und von der Agentur gebilligt.

	Wenn die Agentur entscheidet, dass die Änderung Gegenstand einer Änderung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung sein muss, wird die Meldung gemäß dem in den Artikeln 6.1 und 6.3 bis 6.8 der allgemeinen Ordnung vorgesehenen Verfahren behandelt.


	Art. 11 - Änderung der Errichtungs- und Betriebsbedingungen, der Bedingungen für den Übergang zur Verschlussphase oder der Bedingungen für den Übergang zur Kontrollphase

	Der Wissenschaftliche Rat oder der für Inneres zuständige Minister können aus eigener Initiative oder auf Vorschlag der Agentur vorschlagen, die Errichtungs- und Betriebsbedingungen, die Bedingungen für den Übergang zur Verschlussphase oder die Bedingungen für den Übergang zur Kontrollphase zu ändern. Die Agentur und der Wissenschaftliche Rat handeln gegenüber dem betreffenden Betreiber gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 § 1 Absatz 5.

	Die geänderte Genehmigung wird gemäß Artikel 6.8 der allgemeinen Ordnung notifiziert und veröffentlicht.


Abschnitt 4 - Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung


	Art. 12 - Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung

	§ 1 - Der Antrag auf Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung wird vom Betreiber und auf Kosten des Betreibers in ausdruckbarer elektronischer Form bei der Agentur eingereicht. Der Antrag enthält den fortgeschriebenen Sicherheitsbericht und den fortgeschriebenen Sicherungsplan, ergänzt durch die Elemente, die die Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung rechtfertigen. Die Agentur untersucht den Antrag und erstellt einen Analysebericht. Falls der Analysebericht günstig ist, übermittelt die Agentur ihn dem Wissenschaftlichen Rat.

	Wenn die Agentur keinen vollkommen günstigen Analysebericht erstellen kann, setzt sie den Betreiber davon in Kenntnis, fordert ihn auf, Abhilfemaßnahmen zu treffen, und weist ihn darauf hin, dass er das Recht hat, binnen dreißig Kalendertagen ab der Notifizierung von der Agentur angehört zu werden.

	Falls der Antragsteller sein Recht, angehört zu werden, ausüben möchte, teilt er dies der Agentur spätestens am fünfzehnten Tag nach der Notifizierung schriftlich mit.

	Das in den Artikeln 6.3 bis 6.7 der allgemeinen Ordnung vorgesehene Verfahren ist anwendbar.

	Auf Vorschlag des für Inneres zuständigen Ministers können Wir entscheiden, die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung aufzuheben.

	§ 2 - Diese Entscheidung wird gemäß Artikel 6.8 der allgemeinen Ordnung notifiziert und veröffentlicht.

	Ab dem Datum, an dem die Aufhebung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird, ist die Endlagerungseinrichtung keine klassifizierte Einrichtung im Sinne der allgemeinen Ordnung mehr und unterliegt sie nicht mehr den Bestimmungen der allgemeinen Ordnung.


KAPITEL 3 - Schlussbestimmungen


	Art. 13 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 zur Festlegung einer allgemeinen Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen

	§ 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 zur Festlegung einer allgemeinen Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 24. März 2009 und 20. Juli 2020, wird durch folgenden Absatz ergänzt:

	"Die Artikel 5.4, 5.6, 6.2, 6.9, 12, 13 und 17 der vorliegenden Ordnung gelten nicht für Endlagerungseinrichtungen für radioaktive Abfälle."

	§ 2 - In Artikel 3.1 Buchstabe a) desselben Königlichen Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 29. Mai 2020, werden in Nr. 5 die Wörter "Endlager für radioaktive Abfälle," durch folgende Wörter ersetzt:

	"Endlagerungseinrichtungen für radioaktive Abfälle,".


	Art. 14 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 27. Oktober 2009 zur Festlegung der Beträge und der Zahlungsweise der in Anwendung der Vorschriften in Bezug auf den Schutz gegen ionisierende Strahlungen erhobenen Gebühren

	[Abänderungsbestimmungen]


	Art. 15 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 30. November 2011 zur Festlegung von Sicherheitsvorschriften für kerntechnische Anlagen

	[Abänderungsbestimmungen]


	Art. 16 - Übergangsbestimmungen

	Anträge auf Erhalt einer Errichtungs- und Betriebsgenehmigung für eine Endlagerungseinrichtung für radioaktive Abfälle, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses eingereicht werden, werden gemäß den Bestimmungen der allgemeinen Ordnung behandelt, die an dem Datum in Kraft waren, an dem diese Anträge eingereicht worden sind.

	Nach Erhalt der in Absatz 1 erwähnten Errichtungs- und Betriebsgenehmigung schreibt der Betreiber die Akte des Antrags fort, um sie mit den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses im Rahmen der in Artikel 6 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Bestätigung der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung in Übereinstimmung zu bringen.



	Art. 17 - Inkrafttreten

	Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Art. 18 - Ausführungsbestimmung

	Unser für Inneres zuständiger Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 22. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

